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Beschlussvorlage 
Ref.IV/014/2020 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Schulausschuss 11.12.2020 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Berichterstattung zum Sachstand von laufenden Baumaßnahmen im Schulbereich, hier: 
Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 23.03.2020 
 
Anlagen: 

Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 23.03.2020, hier: Turnhalle Herschelschule 
Sachverhalt 
Sachstandsbericht Schulbaumaßnahmen 
BIC-Liste 
Vor-BIC-Liste 
Zeitplan Auswirkungen Süden 
Zeitplan Auswirkungen Westen 
Präsentation 

 
Sachverhalt (kurz): 
 
In der Sitzung des Schulausschusses am 19.07.2019 wurde zuletzt über den Sachstand 
laufender Baumaßnahmen größerer Art berichtet. Diese regelmäßige Information wird hiermit 
fortgeschrieben. 
 
Der Sachstandsbericht (11/2020) enthält Maßnahmen, die im gültigen MIP 2020-2023 bereits 
enthalten sind und deren Bau- und Sanierungsbeginn bereits erfolgt ist (Statusspalte "grün") 
bzw. mit deren Planung bereits begonnen wurde (Statusspalte "gelb"). Veränderungen 
gegenüber dem Bericht aus dem Juli 2019 sind in kursiver Schrift und durch Unterstreichung 
markiert. 
 
Ferner werden laufende (noch nicht finanzierte) Maßnahmen in der Vor-BIC-Liste (11/2020) 
und BIC-Liste (11/2020) geführt. 
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1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

Ggf. Einbringung in das BIC-Verfahren. 

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 
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2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Die Neubauplanungen im Schul- und Betreuungsbereich unterstützen die 

Möglichkeiten einer individuellen Förderung im Unterricht. 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der vorgelegte Sachstandsbericht (11/2020) und die Vor-BIC-Liste (11/2020) werden 
zustimmend zur Kenntnis genommen.  
Der Errichtung der Grundschule Forchheimer Straße wird zugestimmt. 
 
Ferner wird die Verwaltung beauftragt, 
 
1. zur Entlastung des Nürnberger Südens die Planung der Errichtung einer "Grundschule 
Nürnberg-Lichtenreuth" auf dem Gelände der Brunecker Straße vorzuziehen und in 
Abstimmung mit J als 5-zügige GS weiter zu entwickeln. 
2. als weitere Entlastungsmaßnahme im Nürnberger Süden die notwendigen Interimslösungen 
in Abstimmung mit J im Umfang einer 3-zügigen GS weiter zu verfolgen. 
3. zur Entlastung des Nürnberger Westens die Planung eines Erweiterungsbaus an der 
Reutersbrunnenschule für 8 Klassen und 150 Hortplätzen vorzuziehen und in Abstimmung mit 
J weiter zu entwickeln. 
4. zur Errichtung der Grundschule Forchheimer Straße die schulaufsichtliche Genehmigung 
einzuholen und des Weiteren über das Staatliche Schulamt in der Stadt Nürnberg bei der 
Regierung von Mittelfranken den Erlass einer Rechtsverordnung zur Errichtung einer 
Grundschule einschließlich Schulsprengel gem. Art 26 und Art. 32 Abs. 4 BayEUG zu 
beantragen. 
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